
Betreff: WG: Schulkindergarten in Speyer 

Ursprüngliche Nachricht- 

Betreff: WG: Schulkindergarten in Speyer 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den letzten Wochen war ich mit vielen Schulleitungen und Beteiligten im Austausch bezüglich anstehender 

Veränderungen rund um die Schulkindergärten in Speyer. 

Heute informiere ich Sie über die künftige Struktur, die nach einem intensiven Abwägen der vorgebrachten 

Argumente entschieden wurde. 

Unter Berücksichtigung der zahlreichen Faktoren wie z.B. Zahl der SKG-Kinder, Räumlichkeiten, Personalsituation vor 

Ort, Größe und Bevölkerungsstruktur der Schulbezirke usw. wird der Schulkindergarten an der Zeppelinschule in 

Speyer fortgeführt und beim Schulkindergarten an der GS Woogbach das Verfahren zur Schließung angestoßen. 

Aus diesem Grund bitte ich Sie darum, sich bezüglich der Anmeldungen und Absprachen für das nächste Schuljahr an 

Es können insgesamt 10 - 20 SKG-Kinder aufgenommen werden. 

Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen für die anstehenden Entscheidungen über etwaige Zurückstellungen und für 

den anstehenden Planungsprozess viel Erfolg 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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Vollzug des Schulgesetzes; 

Aufhebung des Schulkindergartens an der Grundschule Woogbachschule in 

Speyer sowie Erweiterung des Einzugsbereichs des Schulkindergartens an der 

Zeppelinschule Speyer 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Stadt Speyer bestehen derzeit noch an zwei Grundschulen Schulkindergärten, 

geführt jeweils in der klassischen Form. Dies sind die Grundschule Woogbachschule 

und die Grundschule Zeppelinschule Speyer. 

Gemäß Ziffer 4, Absatz 2 der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums vom 

14.06.1989 (Amtsbl. Nr. 11/1989), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 

15.06.1998 (GAmtsbl. 1998, S. 312), über die Förderung schulbesuchspflichtiger, noch 

nicht schulfähiger Kinder kann ein bestehender Schulkindergarten nicht weitergeführt 

werden, wenn zu Beginn des folgenden Schuljahres die Zahl von mindestens 10 Kinder 

nicht erreicht wird,-es seid denn, dass es sich um eine geringfügige und erkennbar 

vorübergehende Unterschreitung handelt. Er ist jedoch spätestens dann zu schließen. 
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wenn die Zahl von mindestens 10 Kindern auch zu Beginn des darauffolgenden 

Schuljahres nicht erreichet wird. 

In den vergangenen Jahren bewegten sich die Belegzahlen der beiden bestehenden 

Schulkindergärten um die Messzahl von 10 Kindern, sodass auf längere Sicht am 

Standort Speyer kein Bedarf von zwei Einrichtungen gesehen wird. 

Unter Berücksichtigung zahlreicher Faktoren wie z.B. Zahl der SKG-Kinder in den 

vergangenen Jahren, Räumlichkeiten, Personalsituation vor Ort, Größe und 

Bevölkerungsstruktur der Schulbezirke, fiel die Entscheidung, den Schulkindergarten an 

der Grundschule Zeppelinschule in Speyer fortzuführen und beim Schulkindergarten der 

Grundschule Woogbachschule das Verfahren zur Schließung eihzuleiten. 

Der Schulkindergarten an der Grundschule Woogbachschule soll daher zum Ablauf des 

Schuljahres 2021/2022, dem 31.07.2022, geschlossen werden. 

Zum gleichen Zeitpunkt soll der Einzugsbereich des Schulkindergartens der 

Zeppelinschule auf das komplette Gebiet der Stadt Speyer festgelegt werden. 

Die Eltern der für das kommende Schuljahr 2022/2023 für den Besuch des 

Schulkindergartens infrage kommender Schülerinnen und Schüler wurden informiert. 

Bislang liegen für den Schulkindergarten der Grundschule Zeppelinschule 13 

Anmeldungen vor (Stand: 18.03.2022). 

Die Aufhebung des Schulkindergartens bedeutet eine Einschränkung der Schule, die 

Vergrößerung des Einzugsbereichs eine Erweiterung der Schule und ich bitte insoweit 
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jeweils um die Herstellung des Benehmens zu dieser Maßnahme (§ 91 Abs. 2, Satz 2 

Schulgesetz). 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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In Abdruck II 

An die 

Schulleitung der 

Grundschule Zeppelinschule 

Neufferstraße 1 

67346 Speyer 

An die 

Schulleitung der 

Grundschule Woogbachschule 

Rainer-Maria-Rilke-Weg 25 

67346 Speyer 

Schulkindergarten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bitte um Beteiligung des Schulelternbeirates (§ 40 Abs. 5, Nr. 2 Schulgesetz) und 

des Schulausschusses (§ 48 Abs. 3, Nr. 1 Schulgesetz) und um Übersendung der 

Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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In Abdruck 

Bezirkspersonalrat 

für die Lehrerinnen und Lehrer 

an Grundschulen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bitte um Zustimmung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 12 Landespersonalvertretungsgesetz. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Referat 33. Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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